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Das DIBt stellt sich vor
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DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik, 
das Kompetenzzentrum im Bauwesen, 
national und europaweit
 1968 gegründet auf Basis eines 

Abkommens zwischen den Ländern 
und dem Bund

 Zielsetzung: einheitliche Erfüllung 
bautechnischer Aufgaben im Bereich 
des öffentlichen Rechts

 DIBt ist eine technische Behörde

 224 Mitarbeiter, 3/4 davon Ingenieure

 508 externe Sachverständige
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Das DIBt stellt sich vor
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Aufgaben
 Festlegung der Aufgaben im  

sogenannten DIBt-Abkommen (einschl. 
Verwaltungsabkommen), das zwischen 
den Bundesländern und dem Bund 
geschlossen wurde.

 19 Aufgabenschwerpunkte, die von der 
Zulassungserteilung für innovative 
Bauprodukte über die Marktüberwachung 
bis hin zu Aufgaben im Bereich der 
Energieeffizienz von Gebäuden reichen.

 Deutsche Zulassungsstelle für nicht 
genormte Bauprodukte und Bauarten
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Das DIBt stellt sich vor
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Aufgaben
 Technische Bewertungsstelle 

(für Europäische Technische 
Bewertungen)

 Zustimmung im Einzelfall und 
vorhabenbezogene Bauart-
genehmigungen für das Land Berlin

 Gutachten über die Einhaltung von 
Bauwerksanforderungen für Produkte

 Zuständige Behörde für den Schutz vor 
Radioaktivität in Bauprodukten gem. 
Strahlenschutzgesetz
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Schutz vor Radioaktivität in Bauprodukten 
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 Die europäische Richtlinie 
2013/59/Euratom hat zum Ziel, einen 
grundlegenden Schutz vor ionisierender, 
also energiereicher, Strahlung zu 
gewährleisten. 

 Sie wurde in Deutschland durch das 
Gesetz zum Schutz vor der schädlichen 
Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzgesetz; Juni 2017) 
umgesetzt.

 §§ 133 bis 135 (Kap. 3) befassen sich mit 
dem „Schutz vor Radioaktivität in 
Bauprodukten“.
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Rechtliche Grundlagen
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Am 1. Juni 2019 ist das DIBt-Verwaltungsabkommen in Kraft getreten.

Gemäß Art. 2 Nr. 6 des DIBt-Verwaltungsabkommens wird dem DIBt die 
Aufgabe zugewiesen, als zuständige Behörde gemäß §§ 134, 135 
Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) tätig zu werden.
Für den Vollzug der Aufgaben gemäß StrlSchG sind die Länder zuständig.

Für eine Aufgabenwahrnehmung durch das DIBt ist zusätzlich zum DIBt-
Verwaltungsabkommen eine Aufgabenübertragung durch die Länder 
mittels landesrechtlicher Regelung erforderlich.
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Rechtliche Grundlagen - StrlSchG
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§ 134 Abs. 1:  Wer Bauprodukte mit bestimmten mineralischen
Primärrohstoffen (siehe Anlage 9, StrlSchG) oder Rückständen (siehe Anlage 
1, StrlSchG) herstellt oder ins Inland verbringt, muss vor dem Inverkehrbringen 
die spezifische Aktivität der Radionuklide Radium-226, Thorium-232 oder seines 
Zerfallsprodukts Radium-228 und Kalium-40 bestimmen.

Anlage 9
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Rechtliche Grundlagen - StrlSchG
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Anlage 1
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Rechtliche Grundlagen - StrlSchG

Fachgespräch: Das DIBt, die zuständige Behörde gemäß Strahlenschutzgesetz I Berlin I 28. Juni 2022

§135 Abs. 2: Die zuständige Behörde ist unverzüglich zu informieren, 
wenn die von einem Bauprodukt ausgehende effektive Dosis den 
festgelegten Referenzwert überschreitet.

§135 Abs. 3: Die zuständige Behörde kann innerhalb eines Monats 
Maßnahmen anordnen, die zur Einhaltung des Referenzwertes bei 
Verwendung des Bauproduktes zur Herstellung von Gebäuden mit 
Aufenthaltsräumen erforderlich sind oder die Verwendung untersagen. 

I. Aufgabe des DIBt – Meldung des Verpflichteten an uns, ggf. Maßnahmenanordnung
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Rechtliche Grundlagen – StrlSchG
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§ 134 Abs. 3: Die zuständige Behörde kann verlangen, dass sie von dem 
zur Bestimmung der spezifischen Aktivität Verpflichteten über die Ergebnisse 
der Bestimmung und den gemäß der Rechtsverordnung nach § 135 Absatz 
1 Satz 3 ermittelten Aktivitätsindex sowie über andere in der 
Rechtsverordnung genannte für die Berechnung des Aktivitätsindex 
verwendete Größen unterrichtet wird.

Die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) ist zum 31.12.2018 in Kraft 
getreten.

II. Aufgabe des DIBt – Aktive Nachfrage zur Übermittlung (Aktivitätsbestimmung,
Aktivitätsindex, für die Berechnung des Aktivitätsindex verwendete Größen)
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Rechtliche Grundlagen StrlSchV
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Kapitel 2      Schutz vor Radioaktivität in Bauprodukten
§ 159 Ermittlung der spezifischen Aktivität
Der Verpflichtete nach § 135 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes hat zum 
Nachweis, dass der Referenzwert nach § 133 des Strahlenschutzgesetzes 
nicht überschritten wird,

1. den Aktivitätsindex nach Anlage 17 zu berechnen und
2. dafür zu sorgen, dass der Aktivitätsindex die in Anlage 17 genannten 
Werte nicht überschreitet.

Anlage 17 (zu § 159)
Aktivitätsindex und nicht zu überschreitende Werte nach § 135 Absatz 1 Satz 3 des
Strahlenschutzgesetzes
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Rechtliche Grundlagen StrlSchV - Anlage 17 (zu § 159)
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Unter Berücksichtigung der Baustoffflächendichte ρ ⋅ d mit der Baustoffdichte ρ in der Einheit 
Kilogramm je Kubikmeter und der Baustoffdicke im Bauwerk d in der Einheit Meter mit den 
spezifischen Aktivitäten der Radionuklide Radium-226, Thorium-232 (oder seines 
Zerfallsprodukts Radium-228) und Kalium-40 im Baustoff in der Einheit Becquerel pro Kilogramm 
ergibt sich der Aktivitätsindex I zu:

Flächendichte ρ ⋅ d  größer 500 kg/m²           Wert für ρ ⋅ d = 500 kg/m²  

Referenzwert (1 mSv/a) eingehalten, wenn Wert für Aktivitätsindex I ≤ 1 

Dünnschichtmaterialien (= Baustoffe mit Dicke bis zu 0,03 m, z.B. Fliesen), die nur in Kombination 
mit einer sie stützenden/tragenden den Raum begrenzenden Oberfläche – Wand, Decke, Boden –
verwendet werden       ,  + 0,48 zum Index (Berücksichtigung der dahinterliegenden Oberfläche)

Baustoffdicke im Bauwerk nicht bekannt           d = 0,2 m
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Welche Parameter müssen also übermittelt werden?
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Ablaufschema - Maßnahmenanordnung
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Ablaufschema – Aktive Nachfrage
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Hersteller/Importeure: Bauprodukt enthält Primärrohstoffe (Anlage 9 StrlSchG) oder Rückstände 
(Anlage 1 StrlSchG) ?
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I. Aufgabe des DIBt – Meldung des Verpflichteten an uns und ggf. 
Maßnahmenanordnung

II. Aufgabe des DIBt – Aktive Nachfrage zur Übermittlung (Aktivitäts-
bestimmung, Aktivitätsindex, für die Berechnung des Aktivitätsindex 
verwendete Größen)

Saure magmatische Gesteine: Granit, Granodiorit, Diorit, Monzonit, 
Syenit, Gabbro, Rhyolith, Liparit, Quarzporphyr, Dacit, Porphyr, 
Andesit, Porphyrit, Phonolith, Latit, Trachyt, Bims, Tuff/Tuffstein und 
Trass

Aus sauren magmatischen Gesteinen entstandene metamorphe 
und sedimentäre Gesteine: Baryt, Sandstein und Gneis

Wichtig dafür: Kenntnis über die in Anlage 9 StrlSchG genannten Gesteine! 
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Wie kann die spezifische Aktivität der relevanten Radionuklide 
bestimmt werden?
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Die Messung der spezifischen Aktivität erfolgt mittels Gammaspektrometrie.

Die folgenden Prüfnormen/Anleitungen werden vom DIBt als geeignete Referenzmethoden 
angesehen:

• DIN CEN/TS 17216:2018: Construction products - Assessment of release of dangerous
substances - Determination of activity concentrations of radium-226, thorium-232 and 
potassium-40 in construction products using semiconductor gamma-ray spectrometry.

• Messanleitung für die Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt und zur 
Erfassung radioaktiver Emissionen aus kerntechnischen Anlagen ( Herausgeber: Der 
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit)

• DIN EN ISO 18589-3:2007: Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt – Erdboden – Teil 3: 
Messung von Gammastrahlung emittierenden Radionukliden.
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Wer kann die spezifische Aktivität der relevanten Radionuklide bestimmen?
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Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist die nationale Akkreditierungsstelle der 
Bundesrepublik Deutschland. Sie handelt nach der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und dem 
Akkreditierungsstellengesetz (AkkStelleG) im öffentlichen Interesse als alleiniger Dienstleister für 
Akkreditierung in Deutschland.

Mögliche Prüflabore, an die Sie sich zur Bestimmung der spezifischen Aktivität der relevanten 
Radionuklide wenden können, finden Sie dort in der Datenbank der akkreditierten Stellen.
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Internetauftritt
www.dibt.de
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Mit FAQs zu:

Allgemeinen Fragen 
zum Verfahren

Fragen zur 
Bestimmung und 
Übermittlung von 
Werten
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